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Der Mölser Herbstmarkt ist weit über die Stadtgrenzen hinaus bekannt und
soll auch 2024 wieder zu einem großen, kulturellen Ereignis im Süden von 
Sachsen-Anhalt werden!
Daher sucht die Stadt Hohenmölsen hierfür Betreiberinnen oder 
Betreiber mit folgendem Leistungsverzeichnis:

	 ●	 1 Festzelt für den Marktplatz Hohenmölsen mit einer 
  Maximalgröße von 24 m Länge, 30 m Breite
  und/oder 1 Festzelt für die Herrenstraße Hohenmölsen 
  mit einer Maximalgröße von 12,5 m Länge, 30 m Breite

Je Zeltbetrieb erwarten wir:
	 ●	 Außensitzplätze mit Biertischgarnituren
	 ●	 Angaben	zu	den	Öffnungszeiten
	 ●	 ein	ansprechendes	und	attraktives	Unterhaltungsprogramm
	 ●	 ein	ausgewogenes,	angemessenes	Speisen- und Getränkeangebot

Sie bieten die o. g. Leistungen an?
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung bis 31.05.2023	und	hoffen,
Sie als Betreiberin oder Betreiber des Mölser Herbstmarktes 2024 
begrüßen zu können! (Bewerbungen von Vereinen und 
Gastronomen  der Stadt Hohenmölsen werden bevorzugt!)

Ihre Bewerbung senden Sie gern an: 
Stadt Hohenmölsen / FB II
Frau Elisabeth Weiß (Sachgebietsleiterin Soziales, Kultur und Vereine)
Großgrimmaer	Str.	2		●		06679	Hohenmölsen
Tel.:	03	44	41	/	42	252		●		E-Mail:	Weiss@stadt-hohenmoelsen.de
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Bürgerinformationssystem 
der Stadt Hohenmölsen 

Im Bürgerinformationssystem der Stadt Hohenmölsen sind die 
Termine und Tagesordnungspunkte der Sitzungen des Stadtrates, 
seiner Ausschüsse sowie der Ortschafträte einsehbar. 
Die Inhalte der Sitzungen werden eine Woche vor Sitzungstermin 
zur Verfügung gestellt. 

Das Bürgerinformationssystem finden Sie auf unserer Homepage 
unter: www.stadt-hohenmoelsen.de 
> Rathaus & Bürger > Rund um den Stadtrat 
> Bürgerinformationsportal 

Das Bürgerinfoportal untergliedert sich in „Aktuelle Sitzungen“, 
„Kalender“ und „Organisation“.
Die „aktuellen Sitzungen“ können eine Woche vor dem 
Sitzungstermin durch einfachen Mausklick geöffnet werden. 
Nachfolgend ist die Tagesordnung mitsamt der Unterlagen zu 
den Tagesordnungspunkten einsehbar.
Unter der Kategorie „Kalender“ finden Sie eine kalendarische 
Auflistung aller geplanten Sitzungen.
Der Menüpunkt „Organisation“ unterteilt sich in Mandatsträger 
und Gremien. Unter diesen beiden Punkten sind alle Gremien 
und ihre Mitglieder einsehbar. 

Für Fragen rund um das Bürgerinformationssystem und die 
Sitzungen des Stadtrates wenden Sie sich bitte an den zentralen 
Sitzungsdienst: Lisa Bittmann - Tel.: 034441/42-143
E-Mail: Bittmann@stadt-hohenmoelsen.de

Interessierte Bürger können sich 
als Schöffe bewerben 

Vorschlagsliste wird aufgestellt - Bewerbung bis 15. März 2023

In der Strafgerichtsbarkeit wirken Schöffen als ehrenamtliche 
Richter mit. Die Amtsperiode der derzeit tätigen Schöffen im 
Amtsgericht und Landgericht endet am 31.12.2023, so dass für 
die nächste 5-jährige Amtsperiode vom 01.01.2024 bis 31.12.2028 
die Neuwahl von Schöffen erforderlich ist. Die Schöffenwahl ist 
bei jedem Amtsgericht Aufgabe eines Schöffen-Wahlausschusses.
 
Grundlage der Wahl ist eine von den Städten und Gemeinden 
des jeweiligen Amtsbezirkes entsprechend ihrer Einwohnerzahl 
aufzustellende Vorschlagsliste. Über die Aufnahme in diese Liste 
entscheidet der Stadtrat.

Die Vorschlagsliste soll alle Gruppen der Bevölkerung nach 
Geschlecht, Alter, Beruf und sozialer Stellung angemessen 
berücksichtigen, um bei der Strafrechtspflege die Mitwirkung 
eines repräsentativen Bevölkerungs-Querschnittes zu sichern.
 
Das Amt eines Schöffen ist ein Ehrenamt, doch zugleich auch 
allgemeine Bürgerpflicht.

Es sind daher alle diejenigen interessierten Bürger der Stadt 
Hohenmölsen, die am 01.01.2024 mindestens 25 und höchstens 
69 Jahre alt sein werden, aufgefordert, sich um das Amt eines 
Schöffen zu bewerben.

Bitte wenden Sie sich bis zum 15. März 2023 an die Stadt Ho-
henmölsen, Fachbereich II – Ordnung und Soziales, Markt 1 in 
06679 Hohenmölsen, Kennwort - „Schöffenwahl“. Eine Interes-
senbekundung kann gern auch telefonisch an die 034441 42-211 
erfolgen. Dort erhalten Sie auch die erforderlichen Auskünfte und 
Informationen darüber, welche Anforderungen an die Kandidatur 
für die Schöffenwahl gestellt werden.

Weitere Informationen zur Schöffenwahl (Bekanntmachung, 
Bewerbungsformular) erhalten Sie auf der Homepage der Stadt 
Hohenmölsen unter 
www.stadt-hohenmoelsen.de/Bekanntmachungen 
oder unter 
www.schoeffenwahl.de.

Bürgerinformationssystem Bekanntmachung
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Information

3. Adressbuchverlage
 (§ 50 Abs. 5 i.V.m. § 50 Abs. 3 BMG)
 Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Abs. 3 BMG Adressbuch- 
 verlagen zu allen Einwohnern, die das 18. Lebensjahr vollendet  
 haben, Auskunft erteilen über:
 1. Familienname
 2. Vornamen
 3. Doktorgrad
 4. Anschrift 

 Die übermittelten Daten dürfen nur für die Herausgabe von 
  Adressbüchern (Adressverzeichnissen in Buchform) ver- 
 wendet werden. Bei einem Widerspruch werden die Daten 
  nicht übermittelt. Der Widerspruch ist bei der zuständigen  
 Meldehörde einzulegen.

4. Parteien, Wählergruppen und andere Träger
 von Wahlvorschlägen
 (§ 50 Abs. 5 i.V.m. § 50 Abs. 1 BMG)

 Die Meldebehörde darf gemäß § 50 Abs. 1 BMG Parteien, 
  Wählergruppen und anderen Trägern von Wahlvorschlägen im 
  Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen, auf  
 staatlicher und kommunaler Ebene in den sechs der Wahl 
  oder Abstimmung vorangehenden Monaten Auskunft aus dem 
  Melderegister über die in § 44 Abs. 1 Satz 1 BMG bezeich- 
 neten Daten von Gruppen von Wahlberechtigten erteilen,  
 soweit für deren Zusammensetzung das Lebensalter bestim- 
 mend ist
 1. Familienname
 2. Vornamen
 3. Doktorgrad
 4. Anschrift

 Die Geburtsdaten der Wahlberechtigten dürfen dabei nicht  
 mitgeteilt werden. Die Person oder Stelle, der die Daten über- 
 mittelt werden, darf diese nur für die Werbung bei einer Wahl 
  oder Abstimmung verwenden und hat sie spätestens einen 
  Monat nach der Wahl oder Abstimmung zu löschen oder zu 
  vernichten. Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht 
  übermittelt. Der Widerspruch ist bei der zuständigen Mel- 
 debehörde der alleinigen Wohnung oder der Hauptwohnung 
  einzulegen.

5. Mandatsträger, Presse oder Rundfunk aus Anlass 
 von Alters- und Ehejubiläen  
 (§ 50 Abs. 5 i.V.m. § 50 Abs. 2 BMG)

 Verlangen Mandatsträger, Presse und Rundfunk Auskunft aus 
  dem Melderegister über Alters- und Ehejubiläen von Einwoh- 
 nern, darf die Meldebehörde nach § 50 Abs. 2 BMG Auskunft 
  erteilen über:
 1. Familienname
 2. Vornamen
 3. Doktorgrad 
 4. Anschrift sowie
 5. Datum und Art des Jubiläums

Bekanntmachung 
zum Widerspruchsrecht nach dem 

Bundesmeldegesetz

Nach dem Bundesmeldegesetz (BMG) gemäß der §§ 50 Abs. 
5 und 36 Abs. 2 besteht die Möglichkeit, in bestimmten Fällen 
der Übermittlung von Daten ohne Angaben von Gründen zu 
widersprechen.

Dies betrifft Datenübermittlungen an:

1. das Bundesamt für das Personalmanagement
 der Bundeswehr 
  (§ 36 Abs. 2 BMG i.V.m.  § 58 c Abs. 1 Soldatengesetz (SG))

 Nach § 58 b des Soldatengesetzes (SG) können sich Frauen 
  und Männer, die Deutsche im Sinne des Grundgesetzes sind, 
  verpflichten, freiwilligen Wehrdienst zu leisten, sofern sie 
  hierfür tauglich sind. Zum Zwecke der Übersendung von 
  Informationsmaterial übermitteln die Meldebehörden dem  
 Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr 
  aufgrund § 58 c Abs. 1 des SG jährlich bis zum 31. März 
  folgende Daten zu Personen mit deutscher Staatsangehörigkeit, 
  die im nächsten Jahr volljährig werden:
 1. Familienname
 2. Vornamen
 3. Anschrift 

 Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht über- 
 mittelt. Der Widerspruch ist bei der zuständigen Meldebehörde 
 einzulegen.

2. Öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften
 (§ 42 Abs. 3 Satz 2 i.V.m. §42 Abs. 2 BMG)

 Haben Mitglieder einer öffentlich-rechtlichen Religions- 
 gesellschaft Familienangehörige, die nicht derselben oder 
  keiner öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft angehö- 
 ren, darf die Meldebehörde gemäß § 42 Abs. 2 BMG von 
  diesen Familienangehörigen folgende Daten übermitteln:
 1. Vor- und Familienname
 2. Geburtsdatum und –ort
 3. Geschlecht
 4. Zugehörigkeit zu einer öffentlich-rechtlichen
   Religionsgesellschaft
 5. Anschrift
 6. Auskunftssperren nach § 51 BMG sowie
 7. Sterbedatum

 Der Widerspruch gegen die Datenübermittlung verhindert 
  nicht die Übermittlung von Daten für Zwecke des Steuer- 
 erhebungsrechts an die jeweilige öffentlich-rechtliche Religi- 
 onsgesellschaft. Diese Zweckbindung wird dem Empfänger bei 
  der Übermittlung mitgeteilt. Der Widerspruch ist Meldebe- 
 hörde der alleinigen Wohnung oder der Hauptwohnung 
  einzulegen.
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 Altersjubiläen sind der 70. Geburtstag, jeder fünfte weitere  
 Geburtstag und ab dem 100. Geburtstag jeder folgende 
  Geburtstag; Ehejubiläum sind das 50. und jedes folgende 
  Ehejubiläum. Bei einem Widerspruch werden die Daten nicht 
  übermittelt. Der Widerspruch ist bei der zuständigen Melde- 
 behörde einzulegen.

Einwohner, die mit der Übermittlung ihrer Daten in diesen Fällen 
insgesamt oder einzeln nicht einverstanden sind, können dies der

Stadt Hohenmölsen
Fachbereich II / Einwohnermeldeamt

Markt 13
06679 Hohenmölsen

schriftlich (formlos oder unter Verwendung des nachstehenden 
Antragsformulars) oder mündlich zur Niederschrift mitteilen. 
Kosten werden nicht erhoben.
Sie können dazu das nachfolgende Formular nutzen.

Einwohnerinnen und Einwohner, die eine derartige Erklä-
rung bereits früher bei der Meldebehörde abgegeben haben, 
brauchen diese nicht zu erneuern.
Der Widerspruch gilt bis zur Aufhebung unbefristet.

Andy Haugk
Bürgermeister

Ehrungen von Alters- und Ehejubiläen

hier:
Hinweis zum anstehenden Ehejubiläum  

Eheschließungsdaten waren früher kein Bestandteil des 
Melderegisters. 
Die Erfassung der Daten über eine Eheschließung erfolgte erst 
später nach Vorlage von Urkunden oder wie aktuell durch die 
Datenübermittlung seitens der Standesämter. 

Gern können Sie die Erfassung Ihrer Eheschließungsdaten im 
Einwohnermeldeamt erfragen und nach Vorlage von Nachweisen 
ggf. erfassen lassen. 

Dies ist insbesondere dann empfehlenswert, wenn Sie in diesem 
oder in den kommenden Jahren ein Ehejubiläum feiern und die 
Glückwünsche des Bürgermeisters, eines Ortsbürgermeisters / 
einer Ortsbürgermeisterin, des Ministerpräsidenten des Landes 
Sachsen-Anhalt oder vom Bundespräsidenten empfangen möchten. 

Sollten Sie Fragen haben, in welcher Form ein Mandatsträger zu 
einem Jubiläum gratuliert, wenden Sie sich gern an das Einwoh-
nermeldeamt der Stadt Hohenmölsen: 

 Einwohnermeldeamt 
 Markt 13, 06679 Hohenmölsen
 Telefon: 034441-42215 oder 034441-42216
 Fax: 034441 – 42221
 E-Mail: einwohnermeldeamt@stadt-hohenmoelsen.de

Hinweis
Ausfall der 
Ortsbürgermeistersprechstunde 
Granschütz

Der Ortsbürgermeister der Ortschaft Granschütz 
informiert,	dass	ab	dem	9.	März	2023	bis	zum	
Ende des Monats keine Ortsbürgermeistersprech-
stunde stattfindet.

Information Erholungspark Mondsee

Hinweis an alle Hundehalter

Wir möchten alle Hundehalter an folgende Regeln im Erholungs-
park Mondsee erinnern:

 - Das Betreten des Strandbadbereiches und des Kinder- 
  spielplatzes mit Hunden ist verboten
 - Hunde sind bis zum Hundestrand auf den Hauptwegen zu  
  führen und anzuleinen
 - Der Kot Ihres Hundes ist unverzüglich zu beseitigen

Unter Beachtung dieser Regeln stehen Ihnen und Ihrem vier-
beinigen Begleiter ca. 90 % des Erholungsparks zum Spazieren 
gehen zur Verfügung. Bitte respektieren Sie im Interesse aller 
Besucher die geltenden Regeln.

Ihr Mondseeteam
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Stadt Hohenmölsen, Einwohnermeldeamt 
Markt	13,	06679	Hohenmölsen

Antrag auf Einrichtung oder Widerruf einer Übermittlungssperre im 
Melderegister der Stadt Hohenmölsen

Familienname

Vornamen

Geb.-datum

Anschrift

1 □ Widerspruch gegen die Datenübermittlung an das Bundesamt für das  
Personalmanagement der Bundeswehr 
(Übermittlungssperre	nach	§	58c	Abs.	1	Soldatengesetz	i.V.m.	§	36	Abs.	2	BMG)

2 □ Widerspruch gegen die Datenübermittlung an 
öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaften 
(Übermittlungssperre nach § 42 Abs. 3 S. 2 BMG)

3 □ Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an  
Adressbuchverlage zur Herstellung von Adressenverzeichnissen in Buchform 
(Übermittlungssperre nach § 50 Abs. 5 BMG i.V.m. §50 Abs. 3 BMG)

4 □ Widerspruch gegen die Datenübermittlung von Daten an 
Parteien, Wählergruppen und andere Träger von Wahlvorschlägen im 
Zusammenhang mit parlamentarischen und kommunalen Vertretungskörperschaften 
(z.B. Landtagswahl) bzw. Nutzung der Daten für die Versendung von Wahlwerbung 
(Übermittlungssperre § 50 Abs. 5 BMG i.V.m. § 50 Abs. 1 BMG)

5 □ Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an Mandatsträger, Presse oder  
Rundfunk bei Alters- und Ehejubiläen 
(Übermittlungssperre nach §50 Abs. 5 BMG i.V.m. § 50 Abs. 2 BMG)

Der Widerspruch soll auch bei folgenden Familienmitgliedern eingetragen werden:

Familienname, Vornamen, Geb.-datum Unterschrift

Familienname, Vornamen, Geb.-datum Unterschrift

Familienname, Vornamen, Geb.-datum Unterschrift

Datum:  ……………………………………. Unterschrift:  ………………….……………………………………...................

□ Ich bitte um Einrichtung der Übermittlungssperre 
 im Melderegister und lege wie folgt Widerspruch ein:

□ Ich bitte um Löschung der Übermittlungssperre aus dem 
  Melderegister und widerrufe damit folgende Widersprüche:
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Information des 
Statistischen Landesamtes Sachsen-Anhalt 

Nr. 326/2022 
Halle (Saale), 
4. Oktober 2022

Wo bleibt mein Geld? 

Unter diesem Motto führen die Statistischen Ämter des Bundes 
und der Länder im kommenden Jahr die Einkommens- und Ver-
brauchsstichprobe (EVS) 2023 durch. Dabei handelt es sich um 
die größte freiwillige Haushaltsbefragung der amtlichen Statistik, 
für die das Statistische Landesamt Sachsen-Anhalt über 2 500 
teilnehmende Haushalte sucht. 
Die EVS liefert in 5-jährigem Rhythmus wichtige Fakten darüber, 
wofür die Menschen in Deutschland wieviel Geld ausgeben. Vor-
angegangene Erhebungswellen verdeutlichten für Sachsen-Anhalt 
beispielsweise einen Anstieg privater Konsumausgaben von 
monatlich 2 052 EUR pro Privathaushalt im Jahr 2013 auf 2 351 
EUR im Jahr 2018. Zwischen 2013 und 2018 waren insbesondere 
die Ausgaben für den größten Ausgabenbereich Wohnen leicht 
rückläufig. 2013 gaben Privathaushalte in Sachsen-Anhalt 34 % 
aller Konsumausgaben für das Wohnen aus, 2018 lag der Anteil 
bei 32 %. Gleichzeitig sank der Ausgabenanteil für Nahrungs-
mittel von 15 % auf 14 %, der Anteil der Ausgaben für Verkehr 
stieg von 13 % auf 15 %. Welche Veränderungen in den Anteilen 
mit den aktuellen Entwicklungen einhergehen, wird im Zuge der 
EVS 2023 ersichtlich werden. 
Den Teilnehmenden bietet die EVS die Möglichkeit, sich einen 
Überblick über ihre Einnahmen und Ausgaben zu verschaffen 
und einmal ganz genau festzuhalten: „Wo bleibt mein Geld?“ 
Wie hoch sind die Ausgaben für Energie, Lebensmittel, Wohnen, 
Verkehr und andere Dinge? Als Dankeschön gibt es eine Geld-
prämie von 100 EUR je Haushalt. Haushalte mit minderjährigen 
Kindern erhalten zusätzlich 50 EUR. Haushalte, die nach einem 
mathematischen Zufallsverfahren für die zweiwöchige detaillierte 
Dokumentation der Nahrungs- und Genussmittel ausgewählt 
wurden, erhalten zusätzlich 25 EUR. Somit ist es möglich, bis 
zu 175 EUR für die Teilnahme an der EVS 2023 zu erhalten. 
Die in der EVS ermittelten Daten bilden die Grundlage für 
die Festsetzung von finanziellen Unterstützungsleistungen für 
Kinder und Erwachsene. Bislang wurden basierend auf den 
EVS-Ergebnissen beispielsweise die Regelbedarfe für das Ar-
beitslosengeld II („Hartz IV“) ermittelt. Zukünftig bilden sie die 
Datengrundlage für das Bürgergeld. 
Die EVS-Daten fließen zudem in die Berechnung der Inflations-
rate ein. Aus den Angaben aller Haushalte wird ermittelt, wie 
groß die Anteile für unterschiedliche Ausgabenbereiche sind. 
Das ist die Basis für die Zusammensetzung des sogenannten 
„Warenkorbs“. Da sich dieser im Verlaufe der Jahre ändert, wird 
die EVS alle 5 Jahre durchgeführt, um entsprechende Anpas-
sungen vornehmen zu können. Gerade vor dem Hintergrund der 
derzeitigen Preisentwicklung sind solche Angaben umso wich-
tiger. Wie haben sich die Anteile bestimmter Ausgabenbereiche 
zueinander verschoben? Wie stark wirken sich Preissteigerungen 

in einzelnen Bereichen auf das Gesamtbudget der Haushalte aus? 
Wo wird dagegen gespart? 
Die EVS 2023 wird von Januar bis Dezember nächsten Jahres 
durchgeführt. Jeder teilnehmende Haushalt führt über 3 Monate 
ein Haushaltsbuch, in dem alle Einnahmen und Ausgaben des 
Haushalts festgehalten werden. Einige Haushalte werden zudem 
für ein sogenanntes Feinaufzeichnungsheft ausgewählt. Hier 
werden 2 Wochen lang die exakten Mengen von Nahrungs- und 
Genussmitteln sowie Getränken festgehalten. Dafür können die 
Haushalte entweder einen klassischen Papierfragebogen nutzen 
oder sie greifen dafür auf eine speziell entwickelte App zurück. 
Über diese können die Angaben entweder am PC/Laptop oder 
über eine mobile App auf dem Smartphone eingetragen werden. 
Unterstützen Sie uns bei der Einkommens- und Verbrauchsstich-
probe 2023. Ab sofort können Sie sich unter www.evs2023.de/
teilnahme anmelden. Für jedes Quartal wird aus der Liste der 
angemeldeten Haushalte nach einem festen Quotenplan eine 
Stichprobe gezogen. Wenn Sie ausgewählt wurden, erhalten 
Sie vor Beginn des Quartals die Befragungsunterlagen bzw. die 
Zugangsdaten zur App zugesandt. 

Wie bei allen Erhebungen der amtlichen Statistik sind der Da-
tenschutz und die Geheimhaltung umfassend gewährleistet. Alle 
Angaben werden streng vertraulich behandelt und ausschließlich 
für statistische Zwecke verwendet. 

Weitere Informationen: 

	 •	 Weitere	Informationen	zur	EVS	2023,	häufig	gestellte
   Fragen sowie das Teilnahmeformular sind verfügbar unter
   www.evs2023.de. 
	 •	 Video:	Machen	Sie	mit	bei	der	EVS	2023!	
	 •	 Erklärvideo:	Was	ist	die	Einkommens-	und	
  Verbrauchsstichprobe? 
	 •	 Interaktiver	Konsumvergleich:	Vergleichen	Sie	Ihre	
  eigenen Ausgaben mit den Durchschnittswerten anderer
		 	 Haushalte!	
	 •	 Ergebnisse	der	letzten	EVS	in	2018	gibt	es	auf	der	
  Themenseite Einkommen, Konsum und 
  Lebensbedingungen 

Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt
Pressesprecherin
Merseburger Str. 2 
06110 Halle (Saale) 

Tel.: 0345 2318-702 
Fax:  0345 2318-913 

Internet: https://statistik.sachsen-anhalt.de 
E-Mail:  pressestelle@stala.mi.sachsen-anhalt.de

Information

Statistisches Landesamt
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Auf dem Friedhof der Stadt Hohenmölsen 
werden ab dem 15.04.2023 folgende im 
beiliegenden Friedhofsplan eingezeichnete 
Gräber eingeebnet.

Begründung: Ablauf der Ruhe- und 
Nutzungsrechtsfristen

Die abzuräumenden Grabstätten werden 
durch eine entsprechende Beschilderung 
gekennzeichnet.

Die Verfügungs-/Nutzungsberechtigten 
werden hiermit aufgefordert, die Grab-
stätte (Grabmale, Einfassungen und die 
Bepflanzung) bis 14.04.2023 zu entfernen.
Die Entfernung der Grabstätte bedarf 
der vorherigen Zustimmung der Stadt 
Hohenmölsen (Kontakt: Friedhofsver-
waltung, Markt 13, 06679 Hohenmölsen, 
Tel. 034441/ 42217 oder angermann@
stadt-hohenmoelsen.de).

Betroffene Grabstätten, welche nicht bis 
zum 14.04.2023 beseitigt wurden, gehen 
ab 15.04.2023 in das Eigentum der Stadt 
Hohenmölsen über.

Hohenmölsen, den 13.01.2023

Andy Haugk
Bürgermeister

Diese Bekanntmachung wurde unter der 
Internetadresse www.stadt-hohenmoel-
sen.de veröffentlicht (Bereitstellung am 
26. Januar 2023). Bei dem dort einge-
stellten elektronischen PDF-Dokument, 
handelt er sich um die amtlich verkündete 
Fassung.

Bekanntmachung

Öffentliche Bekanntmachung über die Einebnung von Grabstätten

gemäß § 26 Abs. 2 der Satzung über die Benutzung der Friedhöfe und der
Bestattungseinrichtungen der Stadt Hohenmölsen (Friedhofssatzung)

Diese Bekanntmachung ist auf der Internetseite der Stadt Hohenmölsen unter 
www.stadt-hohenmoelsen.de/de/bekanntmachungen

sowie an den Hinweistafeln am Rathaus und auf dem Friedhof ab 13.01.2023 veröffentlicht.
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Bekanntmachung

Haushaltssatzung und Bekanntmachung der 
Haushaltssatzung

1. Haushaltssatzung der Stadt Hohenmölsen für das 
 Haushaltsjahr 2023

Aufgrund des § 100 des Kommunalverfassungsgesetzes des 
Landes Sachsen- Anhalt vom 17.06.2014, in der zurzeit gültigen 
Fassung, hat die Stadt Hohenmölsen die folgende, vom Stadtrat 
in der Sitzung am 15. Dezember 2022 beschlossene Haushalts-
satzung erlassen:

§ 1

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2023, der die für die 
Erfüllung der Aufgaben der Stadt Hohenmölsen voraussichtlich 
anfallenden Erträge und eingehenden Aufwendungen sowie 
eingehenden Einzahlungen und zu leistenden Auszahlungen 
enthält, wird

1. im Ergebnisplan mit dem 

 a) Gesamtbetrag der Erträge auf  19.289.000 Euro

 b) Gesamtbetrag der Aufwendungen auf  19.597.300 Euro

2. im Finanzplan mit dem

 a) Gesamtbetrag der Einzahlungen 
  aus laufender Verwaltungstätigkeit auf  17.053.500 Euro

 b) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus
  laufender Verwaltungstätigkeit auf  17.146.100 Euro

 c) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus
  der Investitionstätigkeit auf  5.984.200 Euro

 d) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus 
  der Investitionstätigkeit auf  7.459.900 Euro

 e) Gesamtbetrag der Einzahlungen aus
  der Finanzierungstätigkeit auf  846.700 Euro

 f) Gesamtbetrag der Auszahlungen aus
  der Finanzierungstätigkeit auf  210.400 Euro

festgesetzt.

§ 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Inves-
titionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) 
wird auf  846.700 Euro festgesetzt.

§ 3

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum 
Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre 
mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförder-
maßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigung) wird auf 
6.356.500 Euro festgesetzt. 

§ 4

Der Höchstbetrag der Liquiditätskredite wird auf 3.410.500 Euro 
festgesetzt. 

§ 5

Die Steuersätze sind in der Satzung zur 1. Änderung der Satzung 
über die Festsetzung des Hebesatzes der Grundsteuer A und B 
sowie der Gewerbesteuer der Stadt Hohenmölsen und deren 
Ortschaften festgesetzt:

nachrichtlich:

1. für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
 (Grundsteuer A) auf   380 v.H.
2. für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf  380 v.H.
3. Gewerbesteuer auf  350 v.H.

Hohenmölsen, den 13. Februar 2023 

Andy Haugk
Bürgermeister

Die Haushaltssatzung wurde unter der Internetadresse www.
stadt-hohenmoelsen.de veröffentlicht (Bereitstellung am 13. 
Februar 2023). Bei dem dort eingestellten elektronischen PDF-
Dokument handelt er sich um die amtlich verkündete Fassung. 

EIN STREIFZUG DURCH DIE JAHRHUNDERTE

ÖFFNUNGSZEITEN IM MÄRZ
NACH VEREINBARUNG
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Erholungspark Mondsee

Bekanntmachung des gefassten Beschlusses zu der am 
15.02.2023 stattgefundenen öffentlichen Sitzung

Beschluss-Nr. 1/2023
Beschluss Entgeltordnung ab 01.04.2023

Entgeltordnung 2023

§ 1 Allgemeines 
Um ein breites Erholungs- und Freizeitangebot anzubieten, 
betreibt der Zweckverband im Erholungspark Mondsee ein 
Strandbad sowie Dauer-und Kurzzeitcampingplätze.

§ 2 Benutzungsgrundsätze
Der Nutzer ist verpflichtet die Einrichtungen, Anlagen und 
Grundstücke pfleglich zu behandeln und für entstandene Schäden 
aufzukommen. Im Übrigen regelt sich die Benutzung nach der 
Haus-und Badeordnung sowie der Campingplatzordnung des 
Zweckverbandes.

§ 3 Haftung – Haftungsausschluss
1. Der Zweckverband Erholungspark Mondsee haftet nur nach 
  Verschuldungsgrundsätzen der Deliktshaftung nach §§ 823 BGB,  
 wenn Verkehrssicherungspflichten schuldhaft verletzt werden.
2. Der Zweckverband haftet nicht für Schäden und Verluste, welche 
 Campinggästen, Nutzern der Übernachtungsmöglichkeiten,  
 Strandbadgästen oder sonstigen Besuchern durch Handlungen 
  Dritter oder Ereignisse infolge höherer Gewalt entstehen.
3. Es erfolgt keine Haftung für eingebrachte Sachen (§§ 701 ff.BGB).
4.  In den Wintermonaten erfolgt kein oder nur ein eingeschränkter 
 Winterdienst. Das Begehen und Befahren des Erholungsparks 
  erfolgt in den Wintermonaten auf eigene Gefahr und unter  
 Ausschluss einer Haftung des Zweckverbandes.

§ 4 Entgeltpflicht, Entstehung der 
Entgeltschuld, Fälligkeit

1. Für die Inanspruchnahme der Leistungen des ZV Erholungs- 
 park Mondsee werden privatrechtliche Entgelte nach Maßgabe 
  dieser Entgeltordnung erhoben. Diese gelten zunächst bis zum 
  31.03.2024. Sofern die Entgelte nicht angepasst werden, 
  bestehen sie weiter.
2. Entgeltschuldner ist derjenige, der die angebotenen Leistungen 
  beantragt bzw. in Anspruch nimmt. Für Dauercampingplätze 
  wird die Entgeltpflicht vertraglich geregelt.
3. Die Entgeltpflicht entsteht mit Abschluss eines Beherber- 
 gungs- und/oder Nutzungsvertrages bzw. mit Inanspruch- 
 nahme der jeweiligen Leistung. Das Entgelt ist bei Inanspruch- 
 nahme der Leistung sofort bzw. zum genannten Fälligkeits- 
 termin laut Beherbergungs- bzw. Nutzungsvertrages fällig.
4. Stornierungen sind nur schriftlich wirksam. Der Zweckver- 
 band ist berechtigt, bei Stornierungen ab 3 Tage vor dem 
  geplanten Anreise- bzw. Nutzungstermins sowie bei Nicht- 
 antritt das volle vereinbarte Entgelt einzufordern.
5. Angebote für Schulklassen, Jugend-, Senioren- oder Behin- 
 dertengruppen können auf Antrag individuell gestaltet werden.
6. Nicht rechtzeitig beglichene Entgelte werden kostenpflichtig 
  angemahnt und im Zwangsverfahren beigetrieben.

7. Ist trotz Bestehen eines Beherbergungs- bzw. Nutzungsrechtes 
  keine Benutzung erfolgt, ist gleichwohl das festgesetzte Entgelt  
 zu entrichten. Dies gilt auch bei vorzeitiger Beendigung gleich  
 welcher Art. 

§ 5 Entgelte

1. Entgelte Camping

Kurzzeitcamping 
Die Entgelte enthalten 7% MwSt. und beziehen sich auf eine 
Übernachtung. Wasser einschl. Duschen, Strandbadeintritt und 
Müllentsorgung inklusive.
Erwachsene und Jugendliche: ab 14 Jahre 
Kinder: 0 – 13  Jahre

Erwachsene und Jugendliche p.P.  7,00 €
Kinder p.P.  3,50 €
Stromanschluss Tagespauschale (Stellplatz) / Nacht  4,00 €
Hund / Katze  2,00 €
Zelt (bis 2 Pers.)  6,00 €
Zelt / Klappfix (bis 4 Pers.)   8,00 €
Zelt (bis 8 Pers.)  10,00 €
Mannschaftszelt   20,00 €
Mannschaftszelt > 20m²   30,00 €
Pavillon  7,00 €
zur Übernachtung genutzte kl. Fahrzeuge  10,00 €
(PKW, Kleinbus, KfZ mit Dachzelt)
Wohnwagen, einschl. Zugmaschine und Vorzelt  15,00 €
Wohnmobil, einschl. Vorzelt  15,00 €
PKW   3,50 €
Anhänger   3,50 €
Krad   2,00 €

Die Abreise muss bis 11:00 Uhr erfolgen!

Spätabreise p.P.  4,00 €
der jeweilige Standplatz kann bis 22 Uhr weiter genutzt werden

Saisoncamping 
Die Entgelte enthalten 7% MwSt. und beziehen sich auf einen 
Monat. Strom, Wasser einschl. Duschen, Strandbadeintritt und 
Müllentsorgung inklusive.
Mindestbuchung 2 Monate

Stellfläche  250,00 €
für 1 Wohnwagen + 1 Pkw + Vorzelt oder 1 Wohnmobil + Vorzelt

Zuzüglich:
Erwachsene und Jugendliche p. P.  95,00 €
Kinder p. P.  62,00 €
Hund / Katze  30,00 €
Pavillon /Zusatzzelt  50,00 €

Dauercamping pro Saison (01.04. – 31.10.)
Die Entgelte enthalten keine MwSt. Das Entgelt beinhaltet die Miete 
für einen Stellplatz auf dem nur ein Wohnwagen mit Vorzelt und ein 
Pkw abgestellt werden dürfen. Der Grundpreis gilt für den Mieter 
und seine Familienangehörigen. Unter Familienangehörigen sind 
nur der Ehegatte/Lebensgefährte des Mieters und deren Kinder bis 
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zur Vollendung des 18. Lebensjahres zu verstehen. Eine Nutzung 
als	Wohnsitz	ist	nicht	erlaubt!

Stellfläche bis 70 m²  400,00 €
Stellfläche bis 90 m²  500,00 €
Stellfläche bis 110 m²  600,00 €
Stellfläche bis 130 m²  690,00 €
Stellfläche bis 150 m²  760,00 €
Stellflächen > 150 m² zahlen das Entgelt 
für 150 m² + 3 € je m² darüber hinaus

Hund / Katze  40,00 €
weiterer PKW (im Gelände)  50,00 €
Zusatzperson Erwachsener  80,00 €
  (zzgl. Nutzungspauschale)
Zusatzperson Kind  50,00 €
  (zzgl. Nutzungspauschale)

Übergangsregelung für einen zweiten Wohnwagen auf dem 
Stellplatz 
nur für am 01.01.2021 bereits bestehende Mietverträge sowie be-
reits vorhandene zweite Wohnwagen, längstens bis zur Aufgabe 
des Platzes:

Stellfläche 70 m² (01.01. - 31.12.)  400,00 €
ohne Verbrauchspauschalen als Standfläche für einen zweiten 
Wohnwagen, nur in Kombination mit einer Stellfläche mit 
Verbrauchspauschalen!

Stellfläche bis 80 m² (01.04. – 31.10.)  450,00 €
nur in Kombination mit einer Stellfläche ohne Nutzungspauschale

Nutzungspauschale
Sanitärobjekt, Müllentsorgung, Strandbad
für den Saisonzeitraum 01.04. – 31.10.
Je Erwachsener  90,00 €
Je Kind  40,00 € 

Verbrauchsabhängige Abrechnungen am Saisonende:
Die Endpreise für Strom, Wasser, Abwasser und deren Neben-
kosten unterliegen ständigen Preisanpassungen. Änderungen 
des Energieversorgers, der Wasserversorgung und Abwasserent-
sorgung werden auch im laufenden Kalenderjahr direkt an die 
Verbraucher bzw. Endkunden weitergegeben und jeweils nach 
Ende der Saison entsprechend abgerechnet. 

Entgelte Winter (01.11. – 31.03.)
Winterstandplatz  180,00 €
beinhaltet nur das Abstellen des Wohnwagens mit Vorzelt
Stellplatzreservierung (01.11. – 31.03.)  60,00 €

Stellplätze Wohnmobilheime (01.01.- 31.12.)
Stellplätze bis 200 m²  1.100,00 €
Stellplätze bis 250 m²  1.250,00 €

2. Entgelte für die Nutzung des Parkplatzes
Für alle Besucher des Erholungsparks Mondsee ist die Nutzung 
des Parkplatzes entgeltpflichtig. Die Nutzungszeiten des Park-
platzes sind identisch mit den Öffnungszeiten des Erholungsparks 
Mondsee. Die Entgelte enthalten 19 % MwSt.

01. April – 31. Oktober 8:00 Uhr – 22:00 Uhr
je angefangene 0,5h   0,50 €
über 5h gilt Tagesticket  5,00 €
01. November – 31. März 8:00 Uhr – 20:00 Uhr 
je angefangene 1,0h  0,50 €
über 5h gilt Tagesticket  2,50 €

Bei Veranstaltungen auf dem Gelände des Erholungsparks 
Mondsee können die Entgelte abweichen.

3. Strandbad
(manuelle Kassierung)
Für alle Besucher des Strandbades ist die Nutzung der Sanitär-
anlagen kostenfrei. Die Absicherung des Badebetriebs erfolgt 
innerhalb der Hauptsaison am bewachten Badestand durch 
Rettungsschwimmer bis maximal 19:00 Uhr. Die Kassierung 
und die Absicherung des Badebetriebes kann bei Schlechtwetter 
ausgesetzt werden. Die Entgelte enthalten 7% MwSt.

Tageskarten 
Erwachsene und Jugendliche ab 14 Jahre  4,00 €
Studierende, Schüler (ab 14 Jahre), Azubis, 
Personen mit Behinderung (GdB über 70 %)  2,50 €
Kinder (3 – 13 Jahre)  2,00 € 
Familien (2 Erwachsene mit bis zu 3 Kindern)  9,00 €
Hund  1,00 €
Saisonkarten (Brutto-Preise)
Erwachsene und Jugendliche (ab 14 Jahre)  80,00 €
Kinder (3 – 13 Jahre)  40,00 €
Studierende, Schüler (ab 14 Jahre), Azubis,
Personen mit Behinderung (GdB über 70 %)  50,00 €
Hund  20,00 € 
6-Tageskartenblock (Brutto-Preise)
Erwachsene und Jugendliche (ab 14 Jahre)  20,00 €
Kinder (3 – 13 Jahre)  10,00 €
Studierende, Schüler (ab 14 Jahre), Azubis
Personen mit Behinderung (GdB über 70 %)   12,50 €

4. Vermietung im Erholungspark Mondsee

4.1 Grillplätze
Vermietungsdauer bis zu 8 h; zzgl. Nutzungspauschale p. P. 
Die Entgelte enthalten 19% MwSt. Die Nutzungspauschale p. P. 
entfällt für Personen, welche Campinggäste im Erholungspark 
Mondsee sind. 
Grillhütte  25,00 €
Erwachsene und Jugendliche (ab 14 Jahre)  3,00 € 
Kinder (3 bis 13 Jahre)  1,00 € 
Grillplatz  20,00 €
Erwachsene und Jugendliche (ab 14 Jahre)  3,00 € 
Kinder (3 bis 13 Jahre)  1,00 € 

4.2 Übernachtungen im Schlaf-Pod bzw. Schäferwagen 
Die Entgelte enthalten 7% MwSt.; Mindestbuchung 2 Über- 
nachtungen

Die Übernachtung ohne Bettwäsche ist nicht gestattet; Haustiere 
sind	bei	beiden	Arten	der	Übernachtung	nicht	erlaubt!	Anreise	
ab	15:00	Uhr	-	Abreise	muss	bis	11:00	Uhr	erfolgen!
Spätabreise p.P.  4,00 €
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Nutzung des kostenfreien Parkplatzes an der Rezeption und 
Aufenthalt im Erholungspark bis spätestens 22 Uhr

Pod
max. Belegung 2 Erwachsene + 1 Kind bis max. 3 Jahre
je Übernachtung  28,00 €
zzgl. Endreinigung  12,00 €
Bettwäsche, je Bett  4,00 €

Schäferwagen
max. Belegung Nr.1: Doppelstockbett / Nr.2: Doppelstockbett 
und Gästebett
je Übernachtung  28,00 €
Aufbettung Gästebett  10,00 €
zzgl. Endreinigung  12,00 €
Bettwäsche, je Bett  4,00 €

4.3 Sonstige
Die Entgelte enthalten 19 % MwSt.
Fahrradverleih / Tag  6,00 € 
Verleih Elektrogrill / Tag  10,00 € 
Verleih Elektrokochplatte / 3h  5,00 €
Nutzung Waschmaschine je Waschgang  4,00 €
Kopien je A4 Seite  0,50 € 
Nutzung Ver- u. Entsorgungsstation für Durchreisende  5,00 €
WLAN  inklusive

Händler / Veranstalter (soweit nicht vertraglich geregelt bzw. 
durch Zähleinrichtung ablesbar)
Die Entgelte enthalten keine MwSt. Müll ist mitzunehmen. 

Standplatz je Verkaufswagen
je h  10,00 €
je Tag  50,00 €
Entgelt Strom (pauschal)
je h  2,00 € 
je Tag  10,00 € 
Entgelt Wasser / Abwasser (pauschal)
je h  1,00 €
je Tag  5,00 €

Kaution
Bei Verlust wird die erhobene Kaution einbehalten
Adapter   10,00 €
Transponder  10,00 €
Schlüssel Sanitärgebäude  10,00 €

§ 6 Inkrafttreten
Die Entgeltordnung tritt zum 01. April 2023 in Kraft und ersetzt 
die Entgeltordnung vom 16.02.2022 Beschluss-Nr. 02/2022.

Hohenmölsen, 15.02.2023

Cornelia Holzhausen
Geschäftsführerin

Der Erholungspark Mondsee sucht auf der 
Grundlage einer geringfügigen Beschäftigung 
(bis 520 €) Mitarbeiter in den nachfolgenden 

Bereichen:

Mitarbeiter/in im Wachschutz (m/w/d) (§ 34a) 

Sie arbeiten vom 15. Mai bis 30. September ein bis zwei Tage 
pro Woche, vorrangig in den Abend- und Nachtstunden. 
Der Einsatz erfolgt auch am Wochenende und an Feiertagen. 
Die Bescheinigung über die Unterrichtung nach §34a Absatz 
1a Satz1 Nummer 2 der Gewerbeordnung ist bitte vorzulegen. 

Rettungsschwimmer (m/w/d)

Sie arbeiten in der Badesaison vom 15. Mai bis voraussicht-
lich 15. September. Die Einsatzzeiten (auch an Sonn- und 
Feiertagen) richten sich nach der Wetterlage.
Bewerber/innen sollten 16 Jahre alt sein und müssen mindes-
tens das Rettungsschwimmabzeichen in Silber nachweisen 
können. Die Stelle ist auch als Ferienjob möglich.

Reinigungskraft (m/w/d) 

Die Stelle ist befristet vom 1. April bis voraussichtlich 30. 
September 2023. Sie werden zur Unterstützung unserer Mit-
arbeiterin, aber auch selbstständig eingesetzt. Sie arbeiten ein 
bis zwei Tage pro Woche, das kann wochen- und feiertags 
und auch am Wochenende sein. Zu reinigende Objekte sind je 
nach Tagesplan die Sanitäranlagen mit Duschen, Verwaltung 
und Informationszentrum sowie unsere Mietunterkünfte wie 
Schäferwagen und Schlafpods. Sie werden von einer erfahre-
nen Reinigungskraft eingearbeitet. Die Einsatzpläne werden 
mit Ihnen abgestimmt. Diese Stelle kann auch als befristete 
Anstellung mit 15h wöchentlich angeboten werden.

Kassierer Eintritt Strandbad (m/w/d)  

Die Einsatzzeiten (auch Sonn- und Feiertage) sind variabel und 
richten sich nach der Wetterlage. Wenn gewünscht, ist auch ein 
Einsatz nur an den Wochenenden möglich.  Sie sollten mind. 
17 Jahre und kontaktfreudig sein, einen offenen und netten 
Umgang mit unseren Gästen pflegen und verantwortungsvoll 
und pflichtbewusst mit Geld umgehen können. 

Die Stellen eignen sich besonders als Hinzuverdienst für 
ältere Schüler, Auszubildende, Studenten und Rentner!

Interessenten wenden sich bitte an Frau Holzhausen, 
Telefon: 034441 20371

E-Mail: holzhausen@erholungspark-mondsee.de 
Internet: www.erholungspark-mondsee.de
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Die Kirchengemeinden Hohenmölsen geben bekannt

Nichtamtlicher  Teil

Evangelisches Kirchspiel Hohenmölsen-Land

Die im nichtamtlichen Teil geäußerten Meinungen und Beiträge müssen 
nicht mit der Meinung der Redaktion übereinstimmen.

Gottesdienste:

 Sonntag, 05.03.2023
 10:30 Uhr Hohenmölsen Gottesdienst

 Sonntag, 12.03.2023
 10:30 Uhr Jaucha Gottesdienst

 Sonntag, 19.03.2023
 10:30 Uhr Hohenmölsen Gottesdienst

 Sonntag, 26.03.2023
 09:00 Uhr  Zembschen Gottesdienst
 10:30 Uhr Teuchern Vorstellungsgottesdienst 
   der Konfirmanden

Regelmäßige Gruppen 
Je nach aktuellen Verordnungen finden die Treffen im Gemeinde-
haus (Altmarkt 13) statt:

  Flöten donnerstags  ab 15:00 Uhr 
  Gitarren montags  ab 16:00 Uhr
   (für Ukrainer*innen)
   mittwochs  ab 16:00 Uhr
   donnerstags  ab 16:00 Uhr 
  Kindertreff freitags  ab 15:30 Uhr
  Kreativkreis Donnerstag, 16.03.2023, 19:30 Uhr
  Frauenhilfe Dienstag, 21.03.2023, 15:00 Uhr
   Ansprechpartnerin: Frau Ingeborg Wildt

Hinweise und Informationen finden Sie immer auch online unter: 
www.noezz.de

Veranstaltungen

Ökumenische Kindertage
Wir reisen nach Taiwan. Dafür nehmen wir am besten das 
Flugzeug. Wir sind wenigstens 18 Stunden unterwegs, ui, das 
ist ganzschön lang... aber wir schaffen das schneller... im Bür-
gerhaus... zu den Kindertagen.
Wie die Menschen in Taiwan leben und wie es in der Hauptstadt 
Taipeh aussieht und warum die Straßen oft bunt geschmückt sind, 
das werden wir alles erfahren.
Wollt ihr schon mal die Begrüßung üben?
„Ni	hao“	–	„Dir	gehe	es	gut“.	Das	ist	doch	ein	freundlicher	Gruß!	
Wir freuen uns auf
euch.	Bis	bald!

 Freitag, 3.3. - 16-18 Uhr im Bürgerhaus Hohenmölsen
 Samstag, 4.3. - 10-16 Uhr im Bürgerhaus Hohenmölsen
 Sonntag, 5.3. - 10:30 Uhr in der Stadtkirche St. Peter 

Kontakte Evangelisches Kirchspiel Hohenmölsen-Land
Wir sind gern für Sie erreichbar. Bitte rufen Sie an, wenn Sie 
einen Termin vereinbaren wollen (auch für einen Besuch im 
Gemeindebüro).

Gemeindebüro (Gemeindesekretärin: Frau Weis)
für den Pfarrbereich Hohenmölsen, Altmarkt 13
Öffnungszeit: Donnerstag, 10-13 Uhr 
Telefon: 034441 22910
Mobil: 0179 6642107
Mail: gemeindebuero@noezz.de

Friederike Rohr (ordinierte Gemeindepädagogin)
Tel.:  034441-22910
Mail:  friederike.rohr@noezz.de

Johannes Rohr  (ordinierter Gemeindepädagoge)
Mail: johannes.rohr@noezz.de

Anmeldung bei:
Friederike Rohr: 0177-6808461 oder
Dorothea Kotzian: 034441-449408 oder
Ingrid Gätke: 0162-7442933 oder
Katrin Lange: 03443-230305

Unkosten: Beide Tage: 5,00 Euro pro Kind
(Freitag und Samstag)
Ein Tag: 3,00 Euro pro Kind (Freitag oder Samstag

KinderSachenBörse Hohenmölsen
Am Samstag, 11. März findet von 09 - 12 Uhr im Bürgerhaus 
Hohenmölsen die Frühjahrsbörse statt.
Gebrauchte Kindersachen, Spielzeuge und Gerätschaften wech-
seln hier den Besitzer. Das ist gut für Umwelt und Geldbeutel.

Anmeldung als Verkaufende ab dem 13. Februar unter:
kindersachenboerse@noezz.de

Gemeindekreuzweg
Sonntag, 02. April
Am Sonntag Palmarum machen wir uns auf den Weg. Aus ver-
schiedenen Richtungen führt uns der Weg zu einem gemeinsamen 
Ziel. Zwischendurch halten wir an und wir halten inne. Beten und 
singen gemeinsam auf unserem Weg mit dem Kreuz.
13:00 Uhr Start an den Stationen:
Teuchern, katholische Kirche Meineweh, Marktplatz Osterfeld
15:00 Uhr, Schelkau Kirche
15:30 Uhr, Schelkau Caritas Wohn- und Förderstätte
Abschlussgottesdienst
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Kirchengemeinde Granschütz
.

  März
VeranstaltungstippsMölser

Wir laden ein zu folgenden Gottesdiensten und Veranstaltungen 
im Monat März 2023:

Gottesdienste: 

 Sonntag, 05.03.2023  
 9:00 Uhr  Zorbau
 
 Samstag, 11.03.2023  
 16:00 Uhr  Borau

 Sonntag, 19.03.2023  
 14:00 Uhr  Granschütz mit Taucha

Sonstige Veranstaltungen:

 Dienstag, 14.03.2023  
 14:00 Uhr  Granschütz  Weltgebetstag 2023 

 Donnerstag, 02.03.2023  
 19:00 Uhr  Granschütz Offener Gesprächskreis

- Änderungen vorbehalten -

Weitere Informationen und Termine finden Sie auch im Internet 
unter www.kirche-bei-uns.de.

Mölser Veranstaltungstipps

03.03.
bis
05.03.2023

Freitag ab 
16:00 Uhr

Ökumenische Kindertage
„Wir reisen nach Taiwan“
Bürgerhaus Hohenmölsen

04.03.2023 18:00 Uhr Das Brüllen der Schminke – der 
Geruch der Menge
Bürgerhaus Hohenmölsen

11.03.2023 9:00 Uhr 
bis
12:00 Uhr

KinderSachenBörse
Bürgerhaus Hohenmölsen

13.03.2023 16:00 Uhr
bis
19:30 Uhr

Blutspende
SKZ Lindenhof Hohenmölsen

Vorschau April

01.04.2023 14:30 Uhr 
bis
17:00 Uhr

Osterfest im Sternentor
Sternentor Hohenmölsen

05.04.2023 15:00 Uhr 
bis
17:00 Uhr

Osterbasteln
in der Stadtbibliothek
Stadtbibliothek Hohenmölsen

Mehr Informationen zu Veranstaltungen finden Sie auf unserer 
Internetseite: www.stadt-hohenmoelsen.de

Jana Herzig
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Neues Buch zu unserem Bergbaurevier

Die Publikation schließt an das 2009 erschienene »Kohlebah-
nen« - Buch von Roland Schumann, Zeitz, an - als ergänzender 
und weiterführender Text- und Bildband.
Schwerpunkte sind unter anderem die in den 1920er Jahren 
einsetzende Großraumförderung, der Riebeck-Konzern als Vor-
reiter neuer Technologien und Stütze der Rüstungswirtschaft, die 
»Russenzeit« nach 1945 mit Demontagen und Sowjet-Betriebs-
führung sowie die Entwicklung des Tagebaus Profen in der DDR. 
Der Bahnenbetrieb bildet den Rahmen einer eindrucksvollen 
Rückschau auf das Schaffen der Kumpel im Abbau sowie den 
kohleverarbeitenden Werken.

Über die Jahrzehnte hinweg sind an den Braunkohle-Hauptstand-
orten Wählitz, Deuben, Luckenau, Theißen und Profen immer 
wieder - im besten Wortsinne - bahnbrechende Neuerungen 
zum Zuge gekommen: die 150-Tonnen-Tagebau-Elloks, die vom 
Hersteller als die weltstärksten beworbenen Zahnradlokomoti-
ven in »Otto Scharf«, oder die schwersten Schmalspurloks auf 
deutschen Schienen in Form der Profener »Doppel-EL3«. Stets 
auch gab es allerhand Besonderheiten »in der Kohle«, etwa mit 
dem Personenzugverkehr bis in die Grube oder dem Düsenjäger 
auf Rädern als Weichenauftaugerät.

Die zahlreich ausgewerteten und teils original abgebildeten 
Dokumente geben erstaunliche Einblicke in damalige Betriebs-
regime. Eine Vielzahl hervorragender historischer Fotografien 
lässt die Arbeit der Bergleute und Eisenbahner lebendig werden. 
Extrabildstrecken beleuchten die Profener Schmalspurzeit und 
zeigen die Werksanlagen der 1970/80er Jahre. Geschildert wird 
die »Wende« - Transformation vom VEB zum privatisierten Unter-
nehmen MIBRAG mit ihren Auswirkungen. Die energiepolitisch 
bedingten jähen Wendungen verdeutlicht die Revier-Chronik 
2010 - 2022 in Fortsetzung des oben erwähnten ersten Bandes 
aus der mitteldeutschen Kohlebahnen-Reihe, der gleichzeitig 
eine Nachauflage erfahren hat.

Kohlebahnen im Zeitz-Weißenfelser 
Revier - Der Themenband
248 Seiten | Format 23 x 30 cm | ISBN 978-3-935961-28-8 | 
44,90 € - Verlag Barteld Berga/Elster 

Nachaufgelegt: Kohlebahnen im Zeitz-Weißenfelser Revier

mit MIBRAG-Chronik bis 2009

144 Seiten | Format 23 x 21 cm | ISBN 978-3-935961-29-5 | 
29,90 €

Buchtipp
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Schalmeienorchester
Taucha

Du bist musikalisch 
oder willst es werden?!

Das traditionsreiche 
Schalmeienorchester Taucha 

sucht Verstärkung!

Freitags	ab	19.30	Uhr,	im	Volkshaus	Taucha

Kontakt per WhatsApp:
015122284501

Bauunternehmen J. Lenzer
Inh. Jörg Lenzer
Bauvereinsweg 7
06679 Hohenmölsen

Tel. 034441 / 36 97 89
Funk 0173 / 5 75 51 75
Fax 034441 / 1 84 39

E-Mail Info@Lenzer-Bau.de
Internet www.Meister-Bau-Unternehmen.de

Die Internetseite des Antennenvereins Hohenmölsen (AVH) 
www.antenne-hohenmoelsen.de 
eröffnet einen interessanten Blick auf das Programmangebot 
des AVH. 
Zahlen und Qualität sind bemerkenswert, wenn man sich z.B. 
die Mühe des Zählens macht. Was steckt aktuell, mit Stand vom 
Dezember 2022, hinter diesen Überschriften?

 Digitale Fernsehprogramme 
Wir stellen im Hohenmölsener AVH-Netz auf 44 AVH- Frequen-
zen 292 digitale TV-Programme zur Verfügung; davon 158 in 
höchster Qualität als HD-Programme.

 Analoge Radioprogramme
Für die traditionellen UKW- Geräte unserer Mitglieder übertra-
gen wir 22 überwiegend regionale, analoge Radioprogramme 

 Digitale Radioprogramme 
Wir speisen in das AVH- Kabelnetz Hohenmölsen 97 digitale 
Radioprogramme ein, die sich als zum Teil spezialisierte Pro-
gramme großer Beliebtheit erfreuen. 

Bitte denken Sie daran, bis zum 31. März den AVH- Jahresbeitrag 
2023 in Höhe von 47,00 € zu überweisen.

 Sparkasse Burgenlandkreis
 DE 91 8005 3000 3000 0005 25
 NOLADE 21 BLK  

Der Vorstand 

Antennenverein HHM e. V.
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Senioren- und Behindertenbeirat
der Stadt Hohenmölsen

Liebe Senioren und Seniorinnen, 
Werte Mitbürger und Mitbürgerinnen,

schon wieder ist ein Monat vergangen, in dem 
auch im Seniorenbüro einiges „los“ war. Zu unse-
rem „Neujahrsempfang“ am 17.01.23 konnten wir 
zahlreiche  Vereinsmitglieder und Freunde des 
Vereins begrüßen. Auch unser Bürgermeister und 
Mitglieder des Stadtrates statteten uns einen Besuch 
ab. Das „Rotkäppchen“ war gut gekühlt und die 
von Vereinsmitgliedern vorbereiteten „Häppchen“ 
waren lecker. Es war ein schöner Nachmittag mit 
vielen angeregten Gesprächen und es war bestimmt 
nicht das letzte Treffen dieser Art. 

Für die von uns unterstützten Migranten ließen  
wir im Februar den “Weihnachtsmann kommen“, 
da im Dezember viele der Kinder erkrankt waren. 
Die Freude über die Geschenke war aber auch jetzt 
noch deutlich zu sehen. Nun noch etwas zu dem, 
was im März für Sie geplant haben.

Am 07.03.2023 werden Mitarbeiter die „Tages-
pflege am Kirschberg“ vorstellen und darüber 
berichten, was in der Einrichtung alles für die 
zu Pflegenden angeboten wird. Ich glaube, dass 

dieses Thema recht interessant ist, denn viele von 
uns haben Angehörige, die Pflege brauchen. Die 
pflegenden Angehörigen brauchen dazu viel Kraft 
und so ein bisschen „Kräfte tanken“, wenn man den 
Angehörigen gut betreut weiß, tut jedem gut und 
am Abend ist man wieder gemeinsam zu Hause.

Unsere Tagesfahrt am 08.03.2023 führt uns nach 
Jena. Nach einer Stadtrundfahrt und dem Mittages-
sen geht es ins Planetarium. Leider ist schon alles 
ausgebucht, aber manchmal werden kurzfristig 
noch einmal Plätze frei, dann ist ein Platz auf der 
„Reserveliste“ wertvoll.

Am 14.03.2023 wird Herr Ludwig um 14.00 Uhr 
im Seniorenbüro über die erste Hilfe bei Ver-
brennungen u. ä berichten. Dazu lade ich Sie schon 
heute ein. Und diejenigen, die am 07.02.2023 schon 
dabei waren, werden bestätigen, dass das ein sehr 
interessanter und auch lustiger Nachmittag war  

Am 21.03.2023 um 15.00 Uhr lädt die Stadtrats-
fraktion „Die Linke“ zu einer Bürgersprechstunde 
ein. Vielleicht möchten auch Sie dabei sein, wir 
würden uns freuen.
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Profitieren Sie von über 25 Jahren 

Erfahrung in der Pflege

für Zeitz/Hohenmölsen/Teuchern und Umgebung
Weißenfelser Straße 1, 06712 Zeitz

 - häusliche Alten- &
	 	 Krankenpflege
	 -	 hauswirtschaftl.	Versorgung
 - Hausnotruf
	 -	 Betreuung	&	Entlastung
 Telefon: 03441 / 22 86 03 oder
 034441 / 44 555

 „Tagsüber gemeinsam -
Abends zu Hause“

	 -	 vielfältige	Beschäftigungen
	 -	 Grund-	&	Behandlungspflege
	 -	 gemeinsames	Essen
	 -	 individuelle	Betreuung	von
	 	 demenziell	Erkrankten
	 -	 Hol-	&	Bringservice
	 -	 kostenloser	Schnuppertag
 Telefon: 03441 / 72 57 78-10
	 E-Mail:		tagespflege@awo-blk.de

AWO Kreisverband Burgenlandkreis e. V.
Ambulanter	Pflegedienst  •  Altersgerechtes Wohnen  •  Stationäre	Altenpflege

Menüservice  •  Tagespflege

 Frisch - Preiswert - Lecker - Flexibel
 - Lieferung von Montag bis Sonntag, Preis ab 4,20 €
	 -	 Täglich	3	Gerichte	zur	Auswahl	inkl.	Nachtisch
	 -		kurzfristige	An-	oder	Abbestellung	möglich
	 -	 Bestellung	bis	8.00	Uhr	-	Lieferung	am	gleichen	Tag

Terminkalender der Seniorengruppe 
Werschen 2023

Montags

 ab 13:00 Uhr - Romméspiele

 ab 14:30 Uhr - Kaffeepause

Mittwochs

 ab 16:30 Uhr - Gymnastik

Die Skatfreunde treffen sich aller zwei Wochen 
mittwochs und die Rommespieler am letzten 
Donnerstag im Monat, beide um 14.00 Uhr. Neue 
Mitspieler sind gern willkommen.

Für Senioren und Seniorinnen, die „Nachhilfe“ im 
Umgang mit  Smartphone, Laptop oder Computer 
brauchen, stehen Jugendliche des Vereins „Visions 
e.V.“ bereit. Bitte melden Sie sich unter der Telefon-
nummer 034441-41805 an.

So, das war das Neueste vom Seniorenbüro. Ich 
hoffe, es war auch etwas für Sie dabei - wir würden 
uns freuen, Sie zu einer unserer Veranstaltungen 
begrüßen zu können.

Hier noch einmal unsere Öffnungszeiten:

Dienstag und Donnerstag 13.00 - 16.00 Uhr

Freitag 08.00 - 12.00 Uhr

Telefon: 034441 41805

Eine schöne Zeit wünscht Ihnen

Silvia Förster
1. Vorsitzende des Seniorenbüros 
der Stadt Hohenmölsen e.V.
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Seniorenclub 
Großgrimma e. V.

Leitungssitzung
 im Bürgerhaus
02.03.2023, 14:00 Uhr 

Frauentagsfeier 
im Bürgerhaus
Am 16.03.2023, 14:00 Uhr
Unter dem Motto 
„Gute Laune ohne Ende mit 
Gitte und Klaus“

gez. W. Lorenz

Kfz-Meisterbetrieb

Unfallinstandsetzung  •  Abschleppdienst  •  Reifenservice
Hauptuntersuchung  •  Abgastest
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Am 31.01. und am 02.02. besuchten wir eine spannende Aus-
stellung mit vielen Experimenten in der „Schönen Aussicht“ 
Leißling. Ein Bus holte uns an der Feuerwehr ab.
Ganz herzlich wurden wir vom dortigen Fachpersonal begrüßt. 
Wir trafen uns in einem echten Detektivbüro. An einem alten 
Telefon konnten wir echte Agenten belauschen. 
Dann lernten wir das Equipment eines Agenten in geheimer 
Mission kennen.  Durch ein großes Mikroskop konnte Falschgeld 
erkannt werden. 
An den nächsten Stationen sollten wir versteckte Kameras fin-
den. Es gab wirklich erstaunliche Verstecke. Aber wir Kinder 
sind wirklich gute Detektive und hatten viel Erfolg. Im Baum, 
im Kugelschreiber, in einem Buch, sogar in der Kleidung und 
im Schmuck waren Kameras versteckt. Wir haben sie natürlich 
alle	enttarnt!
Drücke das richtige Licht und eine geheime Schrift wurde sicht-
bar. Wir konnten zwischen Infrarot und Ultraviolett wählen. Und 
tatsächlich – einige Zeichen wurden sichtbar.
Ein spannendes Highlight erwartete uns im Lasertunnel. Wer 
kam ohne Alarm und mit Bestzeit durch die Lichtschranken? 
Da	staunten	einige	Leute	über	uns!	
Nun suchten wir nach geheimen Symbolen. Dazu schauten wir 
in einen Spiegel, der um die Ecke schauen konnten. Mit Spiegeln 
am langen Stiel suchten wir auf den Schränken. Natürlich wurden 
wir	fündig.	Keine	Frage!

Der Lauschangriff: Wir konnten einen Anrufbeantworter ab-
hören und wir konnten mit einem alten „Hörgerät“ durch ein 
Schlüsselloch	lauschen.		Dann	kam	unser	großer	Hunger!	Unser	
Essen war schon bestellt.

Das Leben von früher und heute, alte Technik, die vor vielen 
Jahren unseren Omas und Opas zur Verfügung standen, konnten 
die Kinder ausprobieren. Auf diesem Weg soll den Kindern der 
lange Weg zu heutigen Standards verdeutlicht werden.

KiTa „Spatzennest“ Hohenmölsen

5 Zwerge“ – ein Medienbasierter Ernährungsworkshop von 
„expika – gesund aufwachsen“ und REWE Markt Hohen-
mölsen im Januar 2023

Anna Apfel, Bodo Banane, Klara Karotte, Pepe Paprika und 
Gustav Gurke besuchten uns gemeinsam mit Referentin Zora von 
expika. Die Bärenkinder hatten die große Gruppe aus der Kita 
„Pfiffikus“ zum Projekttag eingeladen um an diesem Projekttag 
gemeinsam zu lernen.
Zunächst sortierten wir mit Zora Obst und Gemüse, nach Farbe 
und Geschmack am Tablett.
Dann erklärte Gustav Gurke wo Gemüse und Obst wachsen. 
Am Baum, Strauch, an einer Pflanze, über und unter der Erde. 
Durch unseren Ökogarten hatten wir schon einige Vorkenntnisse.
Zora stellte uns die Frage, was außerdem förderlich für unsere 
Gesundheit und Entwicklung sei. Natürlich Bewegung und viel 
frische Luft. Am besten beides zugleich. Na dann mal los. Wir 
spielten	gemeinsam	ein	Bewegungsspiel	mit	Pfiff!
Nun durften wir kosten. Mit geschlossenen Augen sollten wir 
den Geschmack beschreiben. Wir sollten herausfinden, ob süß, 
sauer, frisch, saftig, fest oder weich. Dann sangen wir gemeinsam 
ein schönes Bewegungslied.
Schon kam die nächste Aufgabe von Zora. Wie viel Zucker 
befindet sich in einem Glas Orangensaft, einem Glas Cola und 
einem Glas Mineralwasser? Wir hatten uns verschätzt. 

Ein	 ganz	 herzliches	 „Dankeschön!“	möchten	wir	 an	 unseren	
REWE-Markt Hohenmölsen, insbesondere an Frau Hoch richten. 
Sie hatte mit ihrem Team unser gesundes Ernährungsprojekt von 
expika mit der Spende von Obst und Gemüse unterstützt.

Beide Beiträge mit vielen Bildern finden Sie auf unserer 
Homepage:
www.stadt-hohenmoelsen.de - Familie&Soziales; Kindertages-
einrichtungen; Spatzennest; Newsletter 

K. Augustin

Top Secret – auf den Spuren von Sherlock Holmes und Agent 007
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KiTa „Pfiffikus“ Keutschen

Winterspektakel

27. Januar, 16.30 Uhr – Auf zum Winterspektakel in die 
KiTa Pfiffikus!

Dieser Einladung folgten Kinder, Eltern und einige KiTa-Freunde 
gern. Ein buntes Winterprogramm mit Liedern, Gedichten, 
Tänzen und einem kleinen Theaterstück über Hilfsbereitschaft 
und Toleranz, begeisterte alle Zuschauer. 
Die Kinder der KiTa hatten bei den Proben viel Spaß und lernten 
Lieder, Texte und Choreografie ruck zuck. 
Bei Pizzabrot, Tee und lockeren Plaudereien ging ein schöner 
Tag zu Ende. Wir wollten uns damit herzlich bei den Eltern 
und KiTa-Unterstützern für das Engagement und die sehr gute 
Zusammenarbeit bedanken. 

Ein Dankeschön geht auch an alle kleinen Akteure für die groß-
artige Leistung und an das Team für den Ideenreichtum und 
stetigen Einsatz für die Belange der KiTa. Auch den Mitarbeitern 
der Gesa wurde das Programm als Dankeschön für die gute 
Zusammenarbeit und Wertschätzung ihrer Arbeit vorgestellt. 

Alle Kinder haben immer große Freude beim Erlernen und 
Aufführen von Texten sowie Melodien und sind mächtig stolz, 
wenn sie sich getraut haben, vor Publikum zu sprechen, zu 
singen	oder	zu	tanzen.	Das	macht	uns	alle	stark!

Liebe Grüße aus der
KiTa Pfiffikus in Keutschen
C. Röder

Unsere Lesepatin mit Überraschungspaket 
für das „Bienenkörbchen“

Seit einigen Jahren begleitet uns Sylvia Neef als Lesepatin in 
unserer KiTa. Die Kinder freuen sich immer auf den Tag, für den 
sich Frau Neef angekündigt hat. Monatlich stehen die Termine 
schon lange vorher fest. 
Frau Neef ist in Person ein fester Bestandteil in unserem Tages-
ablauf geworden. Die Freude liegt auf beiden Seiten. Sie lässt sich 
immer etwas Besonderes einfallen. Manchmal bringt sie Figuren 
mit, die zu den Büchern passen, die sie vorliest. Von denen sind 
die Kinder oft begeistert und möchten diese am liebsten behalten. 
Zum Abschluss ihrer Besuche bei uns gibt es kleine Leckereien, 
die sie für alle Kinder da lässt.
Im	Januar	gab	es	eine	riesige	Überraschung!	Frau	Neef	hat	sich	
zwischendurch angekündigt und erwähnte, sie habe ein tolles 
Geschenk für die KiTa. Wir waren sehr gespannt und erwarteten 
sie schon. Wir haben uns so gefreut, als sie das Geheimnis ge-
lüftet hat. Sie übergab uns ein „Erzähltheater“ (Kamishibai), mit 
zehn Märchen- und Sachgeschichten. So etwas haben wir noch 
nicht in unserer KiTa. Passend zur Jahreszeit und zum Wetter, 
haben wir mit dem Märchen „Frau Holle“ losgelegt. Natürlich 
kennen wir alle das Märchen und es fiel uns nicht schwer, dass 
anhand der Bilder zu erzählen. Frau Neef begleitete uns dabei 
und zeigte uns, wie man damit umgeht. Für das erste Mal hat 
das richtig gut geklappt.  

Ein großes Dankeschön an unsere Lesepatin Frau Neef, die sich so 
engagiert hat, damit wir das Erzähltheater mit Zubehör erhalten.  
Wie kam das zustande? Das Seniorenbüro Hohenmölsen hat 
Fördermittel für Lesepaten beantragt und erhalten. Damit konnte 
uns dieses Geschenk zu teil werden. Wir möchten uns auf diesem 
Weg bei den Verantwortlichen vom Seniorenbüro Hohenmölsen 
recht herzlich bedanken.
Wir freuen uns, dass es die Lesepaten gibt, die die Spracherzie-
hung mit fördern.

Mit freundlichen Grüßen
Heike Kreissl

KiTa „Bienenkörbchen“ Taucha
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KiTa „Kinderland-Sonnenschein“ Ausbildung mit Zukunft  
Beste Aussichten in der Region: 
In unserem Unternehmen bieten wir Dir 
eine spannende, praxisnahe und fundierte
Ausbildung mit Perspektive. 

Wir suchen Dich:

Ausbildung zum Metallbauer m/w/d
Fachrichtung Konstruktionstechnik 

Lehrzeit 3,5 Jahre

Das bieten wir Dir:
	 •	attraktive	Sozialleistungen,	Urlaubsgeld,	
  Weihnachtsgeld
	 •	persönliche	Betreuung	durch	unsere	Ausbilder
	 •	freundliches	und	familiäres	Arbeitsklima
	 •	gute	Vorbereitung	auf	bevorstehende	Prüfungen
	 •	Übernahme	nach	erfolgreichem	Abschluss

Du bringst mit:
	 •	Erfolgreicher	Hauptschul-	oder	Realschulabschluss
	 •	gute	Leistungen	in	Mathematik,	Physik	und	Chemie
	 •	Technisches	Verständnis	und	handwerkliches	
  Geschick
	 •	Verantwortungsbewusstsein,	Teamfähigkeit	und
  Lernbereitschaft

Jetzt bewerben für September 2023, vorzugsweise per 
E-Mail an info@westphal-stahlbau.com. 
Metallbau	Westphal	GmbH	&	Co.	KG,	Zeitzer	Straße	4,	
04523	Pegau,	Tel	034296/982-30
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AgricolagymnasiumLiebe	Kursteilnehmer*innen, 
liebe Interessierte,
folgendes Kursangebot ist demnächst in 
Hohenmölsen	(Agricolagymnasium,	Agricolaweg	1)	
geplant:

23FH1030P
Patientenverfügung und Vorsorgevollmacht

Inhalt: Eine Patientenverfügung kann helfen, nach 
schwerem	Unfall	 oder	Krankheit	 Ihre	Willensent-
scheidung abzusichern. In dem Vortrag erfahren Sie, 
wie eine solche Patientenverfügung auszusehen hat, 
damit sie rechtssicher ist. Sie erhalten außerdem 
Hinweise zu den neuen rechtlichen Anforderungen.

Beginn:		 Mi.,	15.03.2023,	17:00	-	18:30	Uhr
Dauer:   2.0 UE, 1 Termin
Gebühr:		 9,00	€
Leitung:		 Diplom-Juristin	Heide	Hoffmann
 
Unser komplettes Programmangebot für das Früh-
jahrssemester sowie die Möglichkeit zur Anmeldung 
und weitere wichtige Informationen entnehmen Sie 
bitte unserer Internetseite: 
www.vhs-burgenlandkreis.de

Anmeldung und Auskunft: 
per Telefon: 03443/3396800 
oder E-Mail: info@vhs-burgenlandkreis.de.

 

         ... herzlich willkommen

Liebe Jugendliche, liebe Eltern

Sprechtage vor Ort finden ausschließlich mit
vorheriger Terminvereinbarung statt.

Gerne sind wir jedoch via Telefon unter
Tel./Fax:	03445	7108763
Mobil:	0151	16369447

und	via	E-Mail:	karin.schulz@jugendweihe.info

für Sie da!

Aktuelle	Informationen	finden	Sie	auf	unserer
Homepage www.jugendweihe.info (Ort wählen).

Euer/Ihr Jugendweihe-Team

Landesverband Sachsen-Anhalt der Interessenvereinigung Jugendweihe e.V.

Schnuppertag der 4. Klassen 
am Agricolagymnasium

Am 01.02.2023 folgten fast 60 Viertklässler der umliegenden 
Grundschulen der Einladung, sich an unserer Schule und bei 
unseren Ganztagsangeboten umzuschauen. 
Sie „schnupperten“ den Duft von Flammkuchen- und Pizza-
schnecken der Koch AG und durften diese auch verkosten. Diese 
Köstlichkeiten wurden zuvor von den Mitgliedern der AG für 
unsere Besucher hergestellt. Oliver aus der 9. Klasse erklärte den 
interessierten Zuhörern bei der Imker AG, wie die Bienenwaben 
zu Wachs geschmolzen werden. In der zweiten Etage schauten 
die zukünftigen Lernenden unserer Schule bei der Bibliothek, 
der Roboter AG und der AG Mediengestaltung vorbei. Dort 
bestaunten sie die selbstgebauten Lego-Roboter und Fische in 
einer Glühlampe. Letzteres entstand natürlich mit Hilfe von 
professionellen Bildbearbeitungsprogrammen.

In der Aula war das Rhythmusgefühl gefragt, als die Kinder die 
Band bei ihrer Probe tatkräftig unterstützten. Auch bei der Näh-AG 
und in der Turnhalle durfte Hand angelegt werden - nämlich an 
die Nähmaschine und die Basketbälle. Vielleicht berichtet unsere 
Schülerzeitung über diesen Schnuppertag, denn hier gewährten 
Leonie und Lena den Schülerinnen und Schülern Einblick in ihre 
Arbeit. Schnecken gab es auch bei der AG Häkeln und Stricken 
zu beschnuppern - aber leider nicht zu verkosten. Hier entstehen 
sie nämlich aus Wolle und festen Maschen.
Das war also ein volles Programm für die 4. Klässler, nachdem 
sie zuvor sogar an einer Unterrichtsstunde teilgenommen hatten 
und so verließen sie nach der 8. Stunde unsere Schule mit vielen 
neuen Eindrücken. 

Wir hoffen viele unserer Besucher im nächsten Schuljahr als 
unsere Schülerinnen und Schüler willkommen heißen zu dürfen.
Großer Dank gilt allen Lehrern und Lehrerinnen sowie den 
Kooperationspartnern, die einen Einblick gewährten und die 
Veranstaltung tatkräftig unterstützten.

Sollten auch Sie an unserer Schule Interesse haben, kontaktieren 
Sie	uns	und	vereinbaren	einen	Termin!	Wir	freuen	uns!

Stefanie Renker
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Information zum Kartenvorverkauf

Eintrittskarten für Veranstaltungen im Bürgerhaus können ab sofort wieder bargeldlos mit EC-Karte erworben werden.

Kartenverkauf im Bürgerhaus: Dienstag 09:00 bis 12:00 und 14:00 bis 18:00 Uhr
  Donnerstag 09:00 bis 12:00 und 14:00 bis 16:00 Uhr

Kartenreservierungen für die Veranstaltungen nehmen wir telefonisch oder per E-Mail entgegen.
Kontaktieren Sie uns diesbezüglich gern per

 Telefon 
 034441 / 42-250 oder 
 E-Mail 
 Buergerhaus@stadt-hohenmoelsen.de

Freitag, 16.00 Uhr - 18.00 Uhr Ökumenische Kindertage
03.03.2023    im Bürgerhaus und in der Stadtkirche St. Peter
Samstag, 10.00 Uhr - 16.00 Uhr Unkosten: 5,00 € pro Kind
04.03.2023    (für Freitag und Samstag)
Sonntag, 10.30 Uhr  Ein Tag: 3,00 € pro Kind
05.03.2023 (Stadtkirche)  (Freitag oder Samstag)
     Informationen und Anmeldung siehe Seite 16
     
     
Samstag,  18:00 Uhr „Das Brüllen der Schminke – der Geruch der Menge“
04.03.2023  
   

Samstag,  09:00 Uhr - 12:00 Uhr Kindersachenbörse
11.03.2023

Donnerstag,  14:00 Uhr - 18:00 Uhr Kaffeenachmittag Seniorenclub Großgrimma
16.03.2023

Gabriele Haubenreißer
Bürgerhaus

Es ist Endzeit. In der total vernichteten Welt suchen Sir, der alles hat, und Cocky, der nichts hat, einen 
Ort, an dem neu begonnen werden kann. Sir findet diesen Ort hier passend, um das Spiel des Lebens 
wieder aufzunehmen. Für Cocky ist es eher ein Kampf des Lebens, denn egal wie sehr er versucht, weiter 
zu kommen - Sir ändert die Regeln und Cocky wird zurückgeworfen. Es ist ein Kampf der Klassen. Ein 
Kampf um Brot, um Arbeit, um Liebe, um Rache. Immer erfolglos. Eine Demütigung folgt der anderen. 
Sir gewinnt immer. Er zwingt, ihn zur Strafe in „Das Buch“ einzutragen: Gefräßigkeit, Faulheit, Stolz, 
Neid, Lust. Ein Fremder erscheint, der dem Spiel und seinen Regeln keinen Respekt zollt und so eine 
Runde für sich entscheidet. Cocky nutzt die Niederlage Sirs und stellt eigene Regeln auf. Doch Sir rächt 
sich mit dem Einsatz eines Schlägertyps, der auf Cocky los geht und ihn fast massakriert. Cocky wählt 
eine allerletzte Möglichkeit für seinen Umgang mit Sir…Ob es überhaupt einen Gewinner gibt, erfährt 
das Publikum spätestens zur Premiere am 25.02.23 im Theater im Capitol Zeitz. 

Das Jugendtheater Karambolage bringt „Das Brüllen der Schminke, der Geruch der Menge“ zum ersten Mal auf eine deutsche Bühne. 
Die original Broadway Produktion erhielt sechs Nominierungen für den Tony Award, verlor aber gegen Fiddler on the Roof (Anatevka). 
Schon vor der New Yorker Premiere wurde „Who Can I Turn To?“ weithin bekannt. Der Song wurde, ebenso wie „Feeling Good“, danach 
von zahlreichen Stars gecovert.
(Kartenpreise im Vorverkauf 15,00 € normal / 12,00 € ermäßigt)
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März 2023

Fußball SV Großgrimma/ SV Hohenmölsen
& Spielgemeinschaften

Samstag, 11. März 2023
 14:00 Uhr Herren (Sportplatz Keutschen)
  SpG Keutschen/Treb./L - SG HHM II/Großgr. II

Sonntag, 12. März 2023
 11:30 Uhr B-Jugend (Sportplatz SVG)
  SG SVG/Teuchern/Nessa - FC ZWK Nebra

Freitag, 17. März 2023
 19:00 Uhr Herren (Sportplatz SVG)
  SG Großgr./Hohenmölsen - SV Eintracht Profen

Samstag, 18. März 2023
 15:00 Uhr Herren (Stadion HHM)
  SG Hohenmölsen II/Großgr. II - SV BW Zorbau II

Sonntag, 19. März 2023
 11:30 Uhr B-Jugend (Sportplatz Krauschwitz)
  SG Großgr./Teuchern/Nessa - SG BW Bad Kösen
  
 14:00 Uhr Frauen (Sportplatz SVG)
  SV Großgrimma - SV Blau Weiß Zorbau

Freitag, 24. März 2023
 18:30 Uhr Alte Herren (Sportplatz SVG)
  SG SVG/HHM - SG Schwarz-Gelb Prößdorf

Sonntag, 26. März 2023
 09:30 Uhr E-Jugend (Stadion HHM)
  SG Hohenmölsen/Großgr. - JFV Weißenfels II
  
 10:00 Uhr C-Jugend (Stadion Teuchern)
  SG Großgr./Teuchern/Nessa - SV RW Weißenfels
  
 10:30 Uhr D-Jugend (Sportplatz Deuben)
  SG Hohenm.II/Großgr.II/Deuben - SG Könderitz II
  

Abteilung Kegeln im Rippachtal:

Samstag, 11. März 2023
 10:00 Uhr SV Großgrimma II - Wethauer KC 1953 II

Samstag, 18. März 2023
 14:00 Uhr SV Großgrimma I - SV 1893 Kretzschau I

Änderungen	vorbehalten!

www.svgrossgrimma.de www.sv1919.de
Diana Kelka Stephan Schubert
SV Großgrimma SV Hohenmölsen

Vereinssport in der Stadt Hohenmölsen

Einladung zur Mitgliederversammlung

Hiermit laden wir unsere Mitglieder und deren Partner recht 
herzlich zur Mitgliederversammlung ein.

 Datum: Freitag, 31.03.2023
 Uhrzeit:  19.00 Uhr
 Ort:  Bürgerhaus Hohenmölsen

 Tagesordnung:
 1. Begrüßung
 2. Feststellung der Stimmberechtigten
 3. Rechenschaftsbericht 2022 und Abstimmung
 4. Finanzbericht 2022 und Abstimmung
 5. Bericht der Revisionskommission und Abstimmung
 6. Saisonberichte der Abteilungsleiter und Auszeichnungen
 7. Arbeitsplan 2023
 8. Entlastung des Vorstandes, der Rechts- und
   Revisionskommission
 9. Präsentation Entwicklungsstand der Arbeitsgruppen 
  Fusion SVG /SV 1919
 10. Diskussion
 11. Schlusswort

Wir bitten um aktive Teilnahme aller Mitglieder an unserer 
Mitgliederversammlung.

05. Februar 2023

Franziska Mengel  Gregor Lorenz
1. Vereinsvorsitzende Stellv. Vereinsvorsitzender

   
   

SV Großgrimma e. V.

www.bader-fti-gmbh.de
BESUCHEN SIE UNSERE AUSSTELLUNG

Wählitzer Weg 15
06679 Hohenmölsen
T. 034441 - 3 99 26

Mit UNS haben
INSEKTEN keine Chance

Bader - Insektenschutzgitter

10,-€
JETZT

sichern

Bitte geben Sie diesen GUTSCHEINCODE

bei Ihrer Bestellung an BI2023
gültig bis 30.04.2023
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Neuigkeiten aus der Bibliothek

Unsere 5 Besten NEUEN im März

• Bernhard Hoecker: Was macht Püüüp? (Kinderbuch)
• Welcher Stein ist das? Mineralien, Gesteine, Fossilien
  (Kosmos Kinder Naturführer)
• Cornelia Funke: Reckless: Steinernes Fleisch (Jugendbuch)
• Thea Falken: So nah der Tod (Roman-Thriller)
• Modern Makramee: 33 außergewöhnliche Makramee-
 Projekte für dein Zuhause

Unser Buchtipp
Astrid Fritz: Henkersmarie
Rothenburg ob der Tauber, um 1540: Maria wächst als Tochter 
eines Scharfrichters in schäbigen Verhältnissen heran. Dem 
Mädchen ist der Beruf des Vaters eine fremde Welt. Nur zu 
deutlich spürt sie, dass sie gemieden wird – gelten Henker und 
ihre Familien doch als „Unehrliche“. Als sie alt genug ist, nimmt 
ihr Vater sie zum ersten Mal zu einer Hinrichtung mit. Danach 
schwört sie, diese Welt für immer hinter sich zu lassen. Aber ihre 
Eltern haben andere Pläne: Sie soll den Sohn und baldigen Nach-
folger des Freiburger Henkers heiraten. Bleibt ihr nur die Flucht?

Unsere Öffnungszeiten
Montag  10:00 - 12:00 Uhr
Dienstag  13:00 - 19:00 Uhr
Mittwoch  13:00 - 17:00 Uhr
Donnerstag  10:00 - 12:00 und 13:00 - 15:00 Uhr

Besuchen Sie uns auch unter www.facebook.com/bibo.hhm

Euer Team aus der Bibliothek

med tiM .nosiaS enied driw saD  
  .ztuhcS-MVL negitsnügrepus

  rutnegasgnurehcisreV-MVL
 lloM dnaloR

 
 5 essagredaB

 neslömnehoH 97660
 20722 144430 nofeleT

/:sptth  .llom/   ed.mvl

www.bader-fti-gmbh.de
BESUCHEN SIE UNSERE AUSSTELLUNG

Wählitzer Weg 15
06679 Hohenmölsen
T. 034441 - 3 99 26

Bader - SOLAR - Rollläden

100% unabhängig, nachhaltig und sicher
einfach, schnell und sauber montiert
kein zusätzlicher Stromanschluss nötig
thermische Steuerungsautomatik inklusive

20,-€
JETZT

sichern

Bitte geben Sie diesen GUTSCHEINCODE

bei Ihrer Bestellung an BS2023
gültig bis 30.04.2023
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A. Vorhaben

Das Projekt SuedOstLink ist eine geplante Leitung zur Höchst-
spannungs-Gleichstrom-Übertragung (HGÜ). Sie verbindet den 
Netzverknüpfungspunkt Wolmirstedt bei Magdeburg mit dem 
Netzverknüpfungspunkt Isar bei Landshut. Vorhabenträger für 
den nördlichen Teil des Projekts ist die 50Hertz Transmission 
GmbH (im Folgenden „50Hertz“). Der SuedOstLink besteht 
aus zwei im Bundesbedarfsplangesetz (BBPlG) vom 02.06.2021 
genannten Vorhaben Nr. 5 und Nr. 5a. Der Abschnitt A2 des Su-
edOstLinks führt auf rund 90 Kilometern durch Sachsen-Anhalt, 
beginnend Höhe Könnern im Salzlandkreis bis nördlich von Ei-
senberg in Thüringen. Vorhaben 5 befindet sich seit Frühjahr 2020 
mit allen Abschnitten im formellen Genehmigungsverfahren, der 
sogenannten Planfeststellung. Die Anträge auf Durchführung 
der Planfeststellungsverfahren für Vorhaben 5a wurden 2022 
bei der Bundesnetzagentur eingereicht. Einen Überblick zum 
Projekt SuedOstLink finden Sie auf unseren Internetseiten unter
www.50hertz.com/suedostlink

B. Voruntersuchungen

Als Vorhabenträger für die Abschnitte A1, A2 und B des Projekts 
SuedOstLink muss von 50Hertz im Rahmen des Genehmigungs-
verfahrens der Trassenverlauf für bauvorbereitenden Voruntersu-
chungen im Bereich von Hohenmölsen, Stadt untersucht werden.

Archäologische Voruntersuchungen in Sachsen-Anhalt

Im Rahmen der archäologischen Voruntersuchung wird im 
gesamten Trassenverlauf des SuedOstLinks der Oberboden 
systematisch in Streifen mit dem Bagger abgenommen, um bis-
her nicht bekannte Zeugnisse der Vergangenheit zu entdecken. 
Zwei Suchstreifen werden entlang des geplanten Trassenverlaufs 
mit einer Breite von je ca. 4 Meter ausgehoben. Der Oberboden 
wird gemäß Bodenschutzkonzept von 50Hertz abgenommen 
und separat gelagert.
Die Suchstreifen bleiben bis zu zwei Wochen geöffnet, um so die 
Möglichkeit zu haben Bodenverfärbungen zu erkennen, die auf 
mögliche Funde schließen lassen. Im Anschluss an die Arbeiten 
werden die Bereiche wieder mit dem Mutterboden verfüllt. Im 
Zeitraum der Verrichtung sind Archäologen des zuständigen Lan-
desamtes für Denkmalpflege und Archäologie Sachsen-Anhalt 
(LDA) vor Ort, um die erforderliche archäologische Prospektion 
durchzuführen sowie mögliche Funde zu sichern und zu bergen. 
Die Arbeiten werden mittels 25-t-Kettenbagger mit glattem 
Böschungshobel durchgeführt. Bei entsprechender Fundlage 
kommt kleineres Grabungsgerät zum Einsatz. Die untersuchten 
Flächen ohne Funde werden nach der Begutachtung durch die 
Archäologinnen und Archäologen zeitnah wieder verschlossen. 
Die 2 mal 4 m breiten Suchstreifen werden zudem als Fahrspur 
für die Bagger genutzt, während die Archäologen mit ihren 
Gelände-PKW neben der Baustelle fahren werden.

Herstellung von Kampfmittelfreiheit

Entlang der geplanten Leitungstrasse sind Kampfmittelverdachts-
flächen ermittelt worden. Im Ergebnis wurde ein Räumkonzept 
erstellt, das den Bedarf der Kampfmittelräumung flächenkonkret 
beschreibt. Das Räumkonzept definiert Maßnahmen, die zur 
Verhütung von Schäden durch Kampfmittel bei den Bauarbeiten 
sowie für die sichere Nutzung der geplanten Trasse erforderlich 
sind. Mit dem Sondieren, Freilegen, Identifizieren und Bergen von 
Kampfmitteln hat 50Hertz entsprechende Fachfirmen beauftragt. 
Die Kampfmittelbeseitigung selbst erfolgt durch staatliche Stellen 
mittels Entschärfung, Sprengung und sonstige Vernichtung von 
Kampfmitteln.

Baugrunduntersuchung

Erste orientierende Baugrunduntersuchungen haben bereits 
in 2021 im Trassenkorridor stattgefunden. Weiterführende 
Baugrunduntersuchungen werden derzeit geplant und in 2023 
ausgeführt. Diese Baugrunduntersuchungen dienen dazu, für 
die Verlegung der Erdkabel in offener Grabenbauweise sowie 
in Bereichen, in denen eine Unterbohrung durchgeführt werden 
muss oder in Betracht kommt, genaue Kenntnisse über die Bo-
denbeschaffenheit zu erhalten. Auf diese Weise erhält 50Hertz ein 
aussagekräftiges Bodenprofil und kann die bodenmechanischen 
Eigenschaften in seine Planungen einbeziehen.

Inanspruchnahmen

50Hertz beabsichtigt, auf den in der Flurstücksliste (Anlage 1) 
benannten Flächen Voruntersuchungen durchzuführen:

Zeitraum

Die Maßnahmen zu den Voruntersuchungen beginnen voraus-
sichtlich ab 14.02.2023 und enden spätestens am 31.12.2023. 
Der zeitliche Ablauf der Maßnahmen hängt von äußeren Um-
ständen ab, zum Beispiel von örtlichen Gegebenheiten sowie 
den Boden- und Witterungsverhältnissen. Die weiterführenden 
Baugrunduntersuchungen werden zu einem späteren Zeitpunkt 
durchgeführt.

Beauftragte Firmen

Die Voruntersuchungen erfolgen im Auftrag von 50Hertz und in 
Abstimmung mit dem zuständigen Landesamt für Archäologie, 
sowie durch die beauftragten Firmen ARGE SOL TRASSIE-
RUNG NORD GbR, mit den beteiligten Firmen ARCADIS 
Germany GmbH und G.U.B Ingenieur AG und Schollenberger 
GmbH sowie weiteren beauftragten Drittunternehmern. Än-
derungen bei den ausführenden Firmen bleiben ausdrücklich 
vorbehalten.

Information zur Durchführung von 
Voruntersuchungen für das Projekt SuedOstLink 

in Hohenmölsen, Stadt
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• Wartung und Reparatur nach Herstellervorschrift auch für 
Fahrzeuge mit Leasingvertrag (Wartung- und Verschleiß)

•	 Verwendung	von	Originalteilen	
• Zugriff auf die Herstellersysteme
	 (Reparaturleitfaden,	Wartungslisten,	Teilekataloge)
• Anpassung von Wegfahrsperre, Auslesen von Radiocode
•	 Softwareaktualisierung	nach	Herstellervorgabe	(SVM)
• Diagnose und Fehlersuche mit Herstellersystemen
• Kalibrierung von Assistenzsystemen
• Achsvermessung
•	 Reifendienst	incl.	Einlagerungsservice
• Klimaservice
• Glas-Reparatur und Austausch
• Abgasuntersuchung 
• Hauptuntersuchung durch DEKRA und GTÜ
• Unfallinstandsetzung
•	 Lackierung	durch	zertifizierten	Partner
• Fahrzeugpflege und Aufbereitung
•	 Euromobil,	Mietwagenservice

Ihr Audi-Servicepartner 
im Burgenlandkreis und

Unabhängiger Markenbetrieb 
für Volkswagen und Skoda

06679 Hohenmölsen  •  Dobergaster Str. 3
 034441 / 3 34 98

E-Mail: info@autohaus-ruebner.de
www.autohaus-ruebner.de

Rübner
Automobile GmbH

C. Gesetzesgrundlage

Die Berechtigung zur Durchführung der Voruntersuchungen 
und Kartierungen / faunistischen Sonderuntersuchungen ergibt 
sich aus § 44 Absatz 1 Satz 1 des Energiewirtschaftsgesetzes 
(EnWG). Eigentümer, Pächter und sonstige Nutzungsberechtigte 
werden hiermit gem. § 44 Absatz 2 EnWG mit einer ortsüblichen 
Bekanntmachung über die Voruntersuchungen und Kartierungen 
/ faunistischen Sonderuntersuchungen informiert.

D. Ansprechpartner/-in für Ihre Fragen

Für Ihre Fragen und Mitteilungen stehen wir gerne zur Verfügung. 
Bitte wenden Sie sich hierzu an
Herrn Axel Happe, T: +49 (0)30 5150-3414,
E-Mail: Axel.Happe@50hertz.com.

Anlage 1 Flurstücksliste 
(Voruntersuchung)

Zeitraum der Voruntersuchungen 
14.02.2023-31.12.2023

Gemeinde Gemarkung Flur Flurstück

Hohenmölsen,
Stadt

Granschütz 5 10, 12/1, 13/1, 14, 
15, 19, 2/1, 20/2, 
22/1, 22/2, 22/4, 
22/5, 24/3, 25/2, 
25/5, 26/2, 26/4, 
26/6, 27, 30/1, 
30/2, 41, 43, 5/1, 6

Hohenmölsen,
Stadt

Granschütz 3 5, 17, 19, 20, 21, 
22, 82, 95/1, 97/2, 
98/3

Hohenmölsen,
Stadt

Taucha 1 2, 3, 12, 72
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ZWA 
Bad Dürrenberg

Bereitschaftstelefon:

0163  54 25 020

Ich bin für Sie da in:

- Familiensachen
- Verkehrsunfallangelegenheiten
- Bußgeld- und Strafsachen

Ferner im:

- Arbeits- und Zivilrecht sowie
- Miet- und Grundstücksrecht

Carmen Borchert
Rechtsanwältin 
Fachanwältin für Familienrecht und Verkehrsrecht

Ernst-Thälmann-Straße 5 Tel. 034441-22 696
06679 Hohenmölsen Fax. 034441-22 697
info@anwalt-borchert.de www.anwalt-borchert.de

Anwaltskanzlei Carmen Borchert


